
S T A D T  W I P P E R F Ü R T H 
D i e  B ü r g e r m e i s t e r i n 

Wipperfürth, den 07.02.2025 

 

 

 
 
 
Veröffentlichungspflicht nach § 7 des 
Korruptionsbekämpfungsgesetzes 

 
Nach § 7 Satz 1 des Gesetzes zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung und zur Er-
richtung und Führung eines Vergaberegisters in Nordrhein-Westfalen (Korruptionsbekämp-
fungsgesetz) vom 16.12.2004 geben die Mitglieder des Stadtrates sowie die sachkundigen 
Bürgerinnen und Bürger gemäß § 58 Abs. 3 der Gemeindeordnung gegenüber der Bürger-
meisterin schriftlich Auskunft über ihre berufliche Tätigkeit und ihre Mitgliedschaft in Orga-
nen und Gremien öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Unternehmen. Die Angaben 
sind nach § 7 Satz 2 des Gesetzes in geeigneter Form jährlich zu veröffentlichen. Hierzu 
liegt eine Zusammenstellung der Angaben in der Zeit vom 10.02.2025 bis zum 09.03.2025 
im Ratsbüro, Rathaus (Zimmer 205), Marktplatz 1, Wipperfürth, zur Einsichtnahme für 
alle interessierten Bürgerinnen und Bürger aus. 
 
 
 
 
 
          gez.  

Anne Loth 
   - Bürgermeisterin - 
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